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März 2022

Liebe Leserinnen und Leser,  
 
in dieser Ausgabe gibt Ihnen unser Top-Thema-Artikel einen Überblick 
über die aktuellen Entwicklungen in der EU zu den geplanten Standards 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Entwicklung der Standards 
auf EU-Ebene läuft dabei parallel zu den Standard-Setting-Aktivitäten 
auf internationaler Ebene durch das International Sustainability 
Standards Board (ISSB).

Zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Rechnungslegung 
und Prüfung stellen wir Ihnen einen diesbezüglichen Fachlichen 
Hinweis des IDW vor.

Zudem informieren wir Sie über die Ergebnisse der Sitzung des 
IFRS Interpretations Committee vom 1. Februar 2022.

Des Weiteren übernimmt die Europäische Union Änderungen an IAS 1 
und IAS 8.

Außerdem wurde der DRÄS 12 zu Änderungen an DRS 20 verabschie-
det und das IDW veröffentlichte den IDW ERS IFA 3 zum Ausweis von 
Immobilien.

Mehr dazu auf den folgenden Seiten.

Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihre  
Prof. Dr. Hanne Böckem  
Partnerin, Department of Professional Practice
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01 TOP-THEMA

Nachhaltigkeitsberichterstattung – Erste Einblicke 
in die europäischen Standards
Globale Entwicklungen
In den letzten Jahren ist der Klimawandel zu einem der 
zentralen Themen in den Vorstandsetagen geworden. 
Getrieben von einer zunehmenden Anzahl von Naturkata
strophen und weltweiten Demonstrationen junger Aktivis-
ten sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die teilweise 
bereits seit Jahrzehnten vorliegen, endlich Gegenstand der 
öffentlichen Debatte geworden. Die meisten Staaten und 
privatwirtschaftlichen Organisationen haben zwischenzeit-
lich erkannt, dass die Menschheit an einem Wendepunkt 
angelangt ist, und fordern dringend Maßnahmen, um dem 
Klimawandel entgegenzuwirken und die verheerenden 
Auswirkungen zu begrenzen.

Um den Übergang von einer treibhausgasintensiven Wirt-
schaft zu einer nachhaltigeren Zukunft zu vollziehen, spielt 
die Unternehmensberichterstattung eine entscheidende 
Rolle für die transparente Information von Investor:innen 
und Verbraucher:innen, bei Direktinvestitionen und bei der 
Incentivierung unternehmerischen Handelns.

Im September 2020 initiierte die IFRS Foundation die Grün-
dung eines neuen Gremiums, das neben dem bestehenden 
IASB internationale Standards für die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung erarbeiten soll. Seither hat die IFRS Founda-
tion die organisatorischen Schritte zur Implementierung 
des International Sustainability Standards Board (ISSB) 
abgeschlossen, wie auf der COP26 in Glasgow im Novem-
ber 2021 offiziell verkündet wurde. Die IFRS Foundation 
hat mittlerweile bekannt gegeben, dass das neue Gremium 
unter dem Vorsitz von Emmanuel Faber (ehemaliger CEO 
von Danone) und dem stellvertretenden Vorsitz von Sue 
Lloyd (derzeitige stellvertretende Vorsitzende des IASB) 
stehen wird; die Bekanntgabe der Mitglieder des Boards 
steht noch aus. Janine Guillot, die ehemalige Geschäfts
führerin des Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) und derzeitige Geschäftsführerin des Value Re-
porting Framework (VRF), wurde zur Sonderberaterin des 
Vorsitzenden des ISSB ernannt.

Gleichzeitig hat die EU ihre eigenen Bestrebungen zur 
Bewältigung der Klimakrise und Transparenz bezüglich 
anderer Nachhaltigkeitsaspekte in der Unternehmens
berichterstattung vorangetrieben. Kurzfristig werden sich 
Unternehmen und Investorinnen und Investoren daher 

wohl mit zwei unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstandards 
auseinandersetzen müssen. Beide Standardsetzer beab-
sichtigen zusammenzuarbeiten. Es bleibt jedoch abzuwar-
ten, ob sich die Standards im Laufe der Zeit annähern und 
eventuell zusammengeführt werden oder ob sie – kompati-
bel oder nicht – nebeneinander bestehen werden.

Ein europäischer Standardsetzer
Die Europäische Kommission hat im April 2021 einen 
Vorschlag für eine Richtlinie zur Nachhaltigkeitsbericht
erstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability 
Reporting Directive, CSRD) zur Änderung der Bilanzrichtlinie 
(Richtlinie 2013/34/EU) veröffentlicht. Einer der Vorschläge 
in der CSRD ist die Verpflichtung für bestimmte Unterneh-
men, ihre nichtfinanzielle Erklärung um Informationen 
gemäß zu erarbeitenden Europäischen Standards für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung (European Sustainability 
Reporting Standards, ESRS) zu erweitern, die von der 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 
entwickelt und von der Europäischen Kommission als 
delegierte Rechtsakte angenommen werden sollen.

Seit der Veröffentlichung des Vorschlags hat die EFRAG 
eine öffentliche Konsultation zu einem notwendigen 
Due-Process-Verfahren für die Ausarbeitung von ESRS-Stan-
dards durchgeführt und überarbeitet derzeit ihre Satzung 
und Governance, um ihre Aktivitäten im Bereich der Nach-
haltigkeitsberichterstattung in die EFRAG-Struktur zu 
integrieren. Das Bewerbungsverfahren der EFRAG für 
Mitglieder und um den Vorsitz des neuen Gremiums für 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist derzeit noch nicht 
abgeschlossen.

ZUR PERSON

Jan Alexander Müller ist Senior Manager bei 
KPMG und im Department of Professional 
Practice der Region EMA (Europe, Middle East, 
Africa) zuständig für ESG-Reporting. Zuvor war 
er im Center of Excellence for IFRS tätig, der 
globalen Grundsatzabteilung des KPMG-Netz-
werkes.
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Auf Anfrage der Europäischen Kommission hat die EFRAG 
die Projekt-Taskforce für europäische Standards für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung (PTF-ESRS, vormals 
European Lab Project Task Force on preparatory work for 
the elaboration of possible EU non-financial reporting 
standards; PTF-NFRS) eingerichtet. Diese Task Force hat 
mit der Ausarbeitung von Entwürfen für Nachhaltigkeits-
standards begonnen und beabsichtigt, diese an die EFRAG-
Gremien zu übertragen, sobald die notwendigen operatio-
nellen Strukturen geschaffen werden. 

Darüber hinaus wurden im November 2021 elf Experten
arbeitsgruppen zu den folgenden Schwerpunktthemen und 
Anwendungsbereichen eingerichtet, die die vorläufigen 
Entwürfe der Standards vor der öffentlichen Konsultation 
überprüfen werden:

	– Konzeptionelle Leitlinien
	– Übergreifende Standards
	– Umwelt – Klima
	– Umwelt – Sonstiges
	– Soziales – Arbeitskräfte
	– Soziales – Sonstiges
	– Governance+ - Staatsführung
	– Governance+ - Andere Angelegenheiten
	– Sektorspezifische Normen
	– KMU
	– Format

Die vorgeschlagene Architektur des Berichtsstandards
Am 18. Januar 2022 veröffentlichte die PTF-ESRS einen 
ersten Batch von Standards als Arbeitsentwürfe zur Über-
prüfung durch alle PTF-ESRS-Mitglieder, das PTF-ESRS-
Review Panel und die Expertenarbeitsgruppen. Der Cover 
Letter gibt einen Einblick in die vorgeschlagene Architektur 
und Struktur der Standards (vergleiche auch Accounting 
News Februar).

Die Standards werden demnach drei Informationsebenen 
abdecken: sektorunabhängige, sektorspezifische und 
unternehmensspezifische Informationen. Um diesen 
Informationsbedarf zu decken, wurden drei Berichtsberei-
che (Strategie, Umsetzung und Leistungsmessung) und drei 
Themen (Umwelt, Soziales und Governance+) festgelegt.

In der detaillierten Architektur der ESRS wird daher 
differenziert nach 

	– Standards, die sich mit den unternehmensspezifischen 
Angaben befassen (Strategie, Governance, Auswirkun-
gen, Risiken, Chancen) 

	– Standards, die sich sektorunabhängig mit spezifischen 
Themen befassen (Standards für Umwelt, Soziales und 
Governance) 

	– Standards, die sich mit sektorspezifischen Anforderungen 
befassen, sowie

	– einem Standard zur Darstellung und 
	– Standards für konzeptionelle Leitlinien, die sowohl der 
EFRAG bei der Erstellung als auch den Unternehmen bei 
der Anwendung als Grundlage dienen.

Die nachstehende Grafik gibt einen Überblick über die 
Berichtsstandards, die im Jahr 2022 fertiggestellt werden 
sollen. Weitere sektorspezifische Standards (siehe Über-
sicht auf der nächsten Seite) sollen im Jahr 2023 folgen.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2022/02/kpmg-accountingnews-2022-02_sec.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2022/02/kpmg-accountingnews-2022-02_sec.pdf
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01 TOP-THEMA

Sector-specific standards Presentation

Strategy, 
governance, 
impacts, risks, 
opportunities

Environment Social Governance Classification ESG sector-
specific 
disclosures

ESRS 1
General 
provisions

ESRS E1
Climate 
change

ESRS S1
Own work-
force – general

ESRS G1
Governance, 
risk manage-
ment and 
internal control

ESRS SEC1
Sector classifi-
cation

ESRS P1
Sustainability 
statements

ESRS 2
Strategy and 
business model

ESRS E2
Pollution

ESRS S2
Own work-
force – wor-
king conditions

ESRS G2
Products and 
services, 
management 
and quality of 
relationships 
with business 
partners

ESRS 3
Sustainability 
governance and 
organisation

ESRS E3
Water & 
marine 
resources

ESRS S3
Own work-
force – equal 
opportunities

ESRS G3
Responsible 
business 
practices

ESRS 4
Sustainability 
material 
impacts, risks 
and opportuni-
ties

ESRS E4
Biodiversity & 
ecosystems

ESRS S4
Own work-
force – other 
work-related 
rights

ESRS 5
Definitions  
for policies, 
targets, action 
plans and 
resources

ESRS E5
Circular 
economy

ESRS S5
Workers in the 
value chain

ESRS S6
Affected 
communities

ESRS S7
Consumers/
End-users

Conceptual Guidelines

ESRG 1
Double  
materiality

ESRG 2
Characteristics of 
information quality

ESRG 3
Time horizons

ESRG 4
Boundaries and 
levels of reporting

ESRG 5
EU and internatio-
nal alignment

ESRG 6
Connectivity

Quelle: PTF-ESRS Batch 1 working papers – Cover note and disclaimers (PTF-ESRS Batch 1 Arbeitspapiere – Begleitschreiben und Haftungsausschlüsse)

Die blau hervorgehobenen Standards sind im ersten Batch 
enthalten, der am 18. Januar 2022 veröffentlicht wurde. 
Der zweite Batch (grün hervorgehoben), der die Arbeits
entwürfe der ESRS E2, E3 und E5 enthält, wurde am 

18. Februar 2022 veröffentlicht; ein Arbeitsentwurf des 
ESRS SEC1 (lila hervorgehoben) wurde am 25. Februar 2022 
veröffentlicht.
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Was kommt als nächstes?
Am 18. Februar 2022 wurde ein aktualisierter Vorschlag der 
CSRD veröffentlicht, der einen aktualisierten Zeitplan für die 
Umsetzung der ESRS enthält.

Nach der aktualisierten CSRD müssen Unternehmen, die 
derzeit nach der NFRD berichtspflichtig sind (das heißt 
große PIEs mit mehr als 500 Beschäftigten), die ESRS-
Standards erstmals für Geschäftsjahre anwenden, die ab 
dem 1. Januar 2024 beginnen.

Ab dem 1. Januar 2025 wird die Verpflichtung auf alle 
großen Unternehmen ausgedehnt, das heißt auf alle 
Unternehmen, die am Bilanzstichtag zwei der folgenden 
drei Kriterien überschreiten:

	– 250 Mitarbeiter
	– 40 Mio. EUR Umsatzerlöse
	– 20 Mio. EUR Bilanzsumme.

Ab dem 1. Januar 2026 wird die Verpflichtung auf alle börsen-
notierten Unternehmen ausgeweitet, mit Ausnahme der 
sogenannten Kleinstunternehmen, das heißt Unternehmen, 
die zwei der drei folgenden Grenzwerte nicht überschreiten:

	– 10 Mitarbeitende
	– 700 TEUR Umsatzerlöse
	– 350 TEUR Bilanzsumme.

Die CSRD gilt auch für einen Konzern, wenn der Konzern die 
oben genannten Schwellenwerte auf konsolidierter Ebene 
überschreitet. Ein Konzern kann die nach ESRS geforderte 
Nachhaltigkeitsberichterstattung auf konsolidierter Basis 

veröffentlichen und dadurch eine Befreiung von der separa-
ten Berichtspflicht für die einzelnen Unternehmen des 
Konzerns erwirken. Die Befreiung setzt unter anderem 
voraus, dass die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung des Mutterunternehmens entweder in Übereinstim-
mung mit Artikel 29 und 29a der Bilanzrichtlinie oder auf 
Basis der den ESRS gleichwertigen Standards erstellt 
wurde.

Die erweiterten Berichtspflichten haben daher auch Auswir-
kungen auf Konzerne mit Mutterunternehmen im Drittland – 
sofern sie berichtspflichtige Tochterunternehmen innerhalb 
der EU haben – da der Umfang der von den ESRS geforder-
ten Angaben voraussichtlich weitreichender ist als der der 
ISSB-Standards (und auch weitreichender als die erwarte-
ten Angabepflichten durch die SEC), weshalb die Tochter 
zukünftig nicht mehr von der separaten Berichtspflicht be-
freit wäre. So stellt das von den ESRS angewandte Wesent-
lichkeitskonzept (Konzept der doppelten Wesentlichkeit) 
beispielsweise nicht nur auf Sachverhalte ab, die für den 
Unternehmenswert relevant sind (Enterprise Value Re-
porting), sondern auch auf Sachverhalte, deren Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft und die Umwelt wesentlich sind 
(Impact Reporting). Die Berichtspflichten nach ISSB und 
SEC beschränken sich hingegen auf die einfache Wesent-
lichkeit. 

Sobald die ersten ESRS-Standards als Exposure Draft 
veröffentlicht werden, werden wir Sie in einer der nächsten 
Ausgaben der Accounting News über deren Inhalt informie-
ren, insbesondere in Bezug auf die konzeptionellen Leit
linien, wie beispielsweise das Konzept der doppelten 
Wesentlichkeit.
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02 HGB-IFRS-RECHNUNGSLEGUNG

IDW veröffentlicht einen Fachlichen Hinweis zu den 
Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Rechnungs-
legung und Prüfung zum 31. Dezember 2021
Das IDW hat einen Fachlichen Hinweis zu den Auswirkun-
gen des Ukraine-Krieges auf die Rechnungslegung und 
deren Prüfung veröffentlicht. Hierin werden Fragestellungen 
in Bezug auf die Rechnungslegung zum zurückliegenden 
Stichtag 31. Dezember 2021 sowie zur Prüfung dieser 
Abschlüsse beantwortet.

Inhaltlich betreffen die Fragen insbesondere die Berichts-
pflichten im Anhang und Lagebericht für Ereignisse nach 
dem Abschlussstichtag. Im Rahmen der Prüfung können 
sich neben Konsequenzen für die Feststellung und Würdi-

gung von Ereignissen nach dem Abschlussstichtag auch 
Auswirkungen auf die Risikobeurteilung, Berichterstattung 
und Kommunikation des Abschlussprüfers ergeben.

Weitere relevante Fragen und Antworten, insbesondere zu 
den Konsequenzen für das Ende des ersten Quartals des 
laufenden Jahres, sollen in fortlaufenden Updates veröffent-
licht werden.

Den Fachlichen Hinweis des IDW können Sie auf der 
Website des IDW herunterladen. 

https://hub.kpmg.de/e3t/Ctc/OL+113/c3DYm04/VXczx28NYhQDW38Tm4f5dDbFZW3hB9jJ4Gr7nmN3pwdCJ5nCTJV3Zsc37CgJqDW2Grn1W4hJc28VH8Bpm3mlDYnVQfhDn8jXt9gW1kD79W5mRVBBN67hHRSZYrrGW68QZMS37Z-KKW8mTpKb41_nnlW931b1k7HLpqlW3X2g-77t33xHW1vTHNB1BjTwfW97QSFq2MPlPLN6pyb0sfRSw-W9gsphZ8FfQRxW5V46Mg42VYRFVzcghq83Zrs4W2SphLB6hw67VW6c8-GD7h4Bd8VkCGhN33qtzvN2sRHfnpdsy8N3Vmc1vdTT9NW5zc6cf2ZldJpW5R0ZQk2jLgd6W86ywvM7YWGqGVqNVkv34lsnrW8dl1Pr10xbszN3nVj7kbB9k4VNRx9j14MthlN74Nj1z8vBGYW7G8tS43WYyhdW3Hd1Yk3Ypq8yVK-zlm1DJSBnW7Z61Q03JYQgZ3pKg1
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03 IFRS-RECHNUNGSLEGUNG

IFRIC-Update Februar 2022 veröffentlicht
Das IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) hat am 
10. Februar 2022 das IFRIC-Update zu den Ergebnissen der 
Sitzung vom 1. Februar 2022 veröffentlicht. Das IFRS IC hat 
folgende (vorläufige) Agendaentscheidungen getroffen:

Vorläufige Agendaentscheidung
Negative Low Emission Vehicle Credits (IAS 37)

Finale Agendaentscheidung
TLTRO III Transactions (IFRS 9 and IAS 20)

Negative Low Emission Vehicle Credits (IAS 37)
Die vorläufige Agendaentscheidung betrifft die Frage des 
Ansatzes einer Rückstellung nach IAS 37 für den Fall, in 
dem Fahrzeuge festgelegte Emissionsgrenzwerte über-
schreiten und hieraus negatives Emissionsguthaben 
erzeugt wird.

Das IFRS IC hat die Frage behandelt, ob ein Unternehmen 
eine gegenwärtige Verpflichtung im Sinne der Definition in 
IAS 37 hat, wenn das Verhältnis von hergestellten oder 
importierten Fahrzeugen mit hohen Emissionen zu Fahrzeu-
gen mit niedrigen Emissionen zu einem Negativ-Emissions-
guthaben im Rahmen eines staatlichen Klimaschutzpro-
gramms führt, welches in der Folgeperiode durch Kauf oder 
Generierung von positivem Guthaben auszugleichen ist, 
auch wenn ein Abfluss von wirtschaftlichen Ressourcen 
durch die Akzeptanz von möglichen Marktzugangsbeschrän-
kungen bis hin zur Einstellung der Geschäftstätigkeit 
vermieden werden kann.

Das IC kam zu dem (vorläufigen) Schluss, dass bei einem 
negativen Emissionsguthaben grundsätzlich eine rechtliche 
Verpflichtung besteht, die der Definition einer Verbindlich-
keit nach IAS 37 entspricht, es sei denn, die Akzeptanz der 
möglichen Marktzugangsbeschränkungen stellt eine (als 
selten angenommene) realistische Alternative zur Beseiti-
gung der negativen Guthaben für dieses Unternehmen dar. 
Sollte Letzteres der Fall sein, könnte dennoch eine fakti-
sche Verpflichtung bestehen, wenn das Unternehmen bei 
anderen Parteien eine gerechtfertigte Erwartung geweckt 
hat, das Negativ-Guthaben auszugleichen.

Das IC weist darauf hin, dass neben dem Bestehen einer 
gegenwärtigen Verpflichtung weitere Kriterien für den 
Ansatz einer Rückstellung zu erfüllen sind, die nicht Gegen-
stand dieser (vorläufigen) IFRS IC-Entscheidung sind.

Da das IFRS IC der (vorläufigen) Auffassung ist, dass die 
Grundsätze und Anforderungen in IAS 37 eine angemesse-
ne Grundlage für Unternehmen bieten, um zu beurteilen, 
ob die in der Anfrage beschriebenen negativen Emissions-
guthaben die Definition einer gegenwärtigen Verpflichtung 
nach IAS 37 erfüllen, wird vorgeschlagen, die Fragestellung 
nicht im Rahmen eines Standardsetzungsprojektes weiter-
zuverfolgen.

TLTRO III Transactions (IFRS 9 and IAS 20)
Das IFRIC hat seine finale Agendaentscheidung hinsichtlich 
der Bilanzierung von Darlehensaufnahmen im Rahmen der 
gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte durch 
die Europäische Zentralbank mit Zinsvorteilen (targeted 
longer-term refinancing operations – „TLTRO III“) getroffen.

Gegenstand der Anfrage der Europäischen Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde ESMA war dabei insbesondere, 
ob es sich bei den im Rahmen von TLTRO III begebenen 
Darlehen um unterverzinsliche Darlehen handelt und falls ja, 
ob der Vorteil der Unterverzinslichkeit eine Zuwendung der 
öffentlichen Hand darstellt, welche nach IAS 20 zu behan-
deln sein könnte.

Dabei hat das IFRIC keine finale Entscheidung dazu getrof-
fen, ob es sich bei der Europäischen Zentralbank um eine 
öffentliche Hand im Sinne des IAS 20 handelt oder ob es 
sich um einen Vorteil aus einem unterverzinslichen Darle-
hen im Sinne des IAS 20.10A handelt.

Für den Fall, dass Bilanzierende zu der Auffassung gelan-
gen, es handele sich bei der EZB um eine öffentliche Hand 
im Sinne von IAS 20, sei bei erstmaligem Ansatz der Unter-
schiedsbetrag zwischen beizulegendem Zeitwert des 
Darlehens und Transaktionspreis als Zuwendung zu behan-
deln, sofern sich keine Hinweise auf eine andere Gegenleis-
tung ergeben.

Nach dem Wortlaut der Entscheidung soll sich die Folge
bilanzierung der Zuwendung dann nach IFRS 9 statt IAS 20 
richten.

Die Entscheidung wird mit Zustimmung des IASB im März 
2022 endgültig. Die Auswirkungen dieser Entscheidung 
auf die Bilanzierung des TLTRO III-Programms der EZB und 
ähnlich gelagerte Fälle ist im Einzelfall zu analysieren.

Der vollständige IFRIC-Update Newsletter ist über die 
Website des IASB unter diesem Link abrufbar.

https://hub.kpmg.de/e3t/Btc/OL+113/c3DYm04/VXctkH4tZ35VVYptLC1xqxdHW5tZZwQ4FpKSXN35KTCJ3q3n_V1-WJV7CgJ0TN58-yZ5HTTZcW222ZMX73DVYwVg8yYN3s6VynW2M3ghx5LtbX5W5z6xfD6RjRJtN42Dy_z6Xr3HV1fTJX4R7xRkN4Jpjs5bBLptW310PgK3Lj2XRW2q5my64v687VW5GY-385fSn7GW6R_2V22lJ81YW4g1fxQ26XrGFN6jBQlwTWsHDW4RgLDJ5_ZrT4W1l53TV5RPjZfW6HfbLB4l3jc0W7BHC5y5vWQkGV_nBZL1h9mBlVrz1sz69hkt5W7ZnfPx7yYS7pW3N5LC67bwj5FW8yqmGT2KBmtgW5bgpyg1dnL9kW45SNV_20ZhzWW8XbkQ420bKXW3fnp1
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03 IFRS-RECHNUNGSLEGUNG

EU übernimmt Änderungen an IAS 1 und IAS 8
Die Europäische Union hat im Amtsblatt vom 3. März 2022 
die Verordnung (EU) Nr. 2022/357 vom 2. März 2022 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 betreffend die 
Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungs-
standards in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 
veröffentlicht.

Mit dieser Verordnung werden Änderungen an IAS 1 
Darstellung des Abschlusses und an IAS 8 Rechnungs
legungsmethoden, Änderung von rechnungslegungsbezo-
genen Schätzungen und Fehler (siehe Express Accounting 
News 07/2021) übernommen.

IAS 1 und IAS 8 in ihrer geänderten Fassung sowie die damit 
einhergehenden Änderungen an diversen anderen IFRS-
Standards sind spätestens für Geschäftsjahre anzuwenden, 
die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen.

https://hub.kpmg.de/e3t/Btc/OL+113/c3DYm04/VXg0_27Thjy4MqQYsCmgrWVW2K0rfL4GbBc-N2NZZ413q3n_V1-WJV7CgRK5W8HrZnH3PpvDZVhQH8N5TH4zYN1M5C8NkB2KxW92dq3R6g2DSkW7Mq6rH8KJtynW8V8VmY7bn9fxW2Xqt_w5X9bm0W735jCC1qLSNSW6ZDKHv2mMFkXW1lBj9Z84bm_JW11dTxV49Hjg6N59vZg_jbFj5W7Q_LmN8B4T3jW7TcrRV6j91dWN8XbkRwB8jpGW6vNd_x3lvSlJN3Fbk8_j8stHW7QL-DF6bnPcDW7vC83L5PNg5pW8jTZsX21YZPCW1b5YnS7yc1NBW6-FVYP16wq_TW5_NkpG5fK-j4W3M_nzt5Xl8VtW4WW6yT2C3XftW73rTll519tbS339d1
https://hub.kpmg.de/e3t/Btc/OL+113/c3DYm04/VXg0_27Thjy4MqQYsCmgrWVW2K0rfL4GbBc-N2NZZ3L3q3nJV1-WJV7CgG5HW865DDp1xjzCCW1nS-qs82kk2DW3KKnz16zpx8TW70f5yC245krQW6Rt27f2cM9HXW94CSdx362dd0W7PWJwH3nmlsrW64vnmr92X4_PW1MgZP96tkrW7W66z0HT8-2WPDW1xV9z016GCZ4W4vBPX-5VNKCPW1XcmnH7KhjRgW5l6KDT4r6_CTW1r24lF6fs6zmN5zfCkWqg-LFVFRwHn70Bpj-W3yXSrq70wg3MW3hr36925tZklW1vqVkb4_7vQdVbGnF72S7FqbW8TSghC48nw_BW5wctHW1TJ0pMW1GRWmW7xdyKV34Gr1
https://hub.kpmg.de/e3t/Btc/OL+113/c3DYm04/VXg0_27Thjy4MqQYsCmgrWVW2K0rfL4GbBc-N2NZZ3L3q3nJV1-WJV7CgG5HW865DDp1xjzCCW1nS-qs82kk2DW3KKnz16zpx8TW70f5yC245krQW6Rt27f2cM9HXW94CSdx362dd0W7PWJwH3nmlsrW64vnmr92X4_PW1MgZP96tkrW7W66z0HT8-2WPDW1xV9z016GCZ4W4vBPX-5VNKCPW1XcmnH7KhjRgW5l6KDT4r6_CTW1r24lF6fs6zmN5zfCkWqg-LFVFRwHn70Bpj-W3yXSrq70wg3MW3hr36925tZklW1vqVkb4_7vQdVbGnF72S7FqbW8TSghC48nw_BW5wctHW1TJ0pMW1GRWmW7xdyKV34Gr1
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04 HGB-RECHNUNGSLEGUNG

DRÄS 12 zu Änderungen an DRS 20 verabschiedet
Das DRSC hat veröffentlicht, dass der Fachausschuss 
Finanzberichterstattung des DRSC in seiner Sitzung am 
11. Februar 2022 den Deutschen Rechnungslegungs 
Änderungsstandard Nr. 12 (DRÄS 12) zur Änderung des 
DRS 20 Konzernlagebericht verabschiedet hat.

Die Anpassungen beinhalten die Änderungen durch das 
Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungs
positionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst 
(Zweites Führungspositionen-Gesetz – FüPoG II). Hier 
werden die Konkretisierungen zur Konzernerklärung zur 
Unternehmensführung bezüglich Anwendungsbereich 
und Inhalt entsprechend erweitert.

Darüber hinaus wird ein Hinweis auf die Berichtspflichten 
gemäß Artikel 8 EU-Taxonomie-Verordnung in der nichtfinan
ziellen Konzernerklärung aufgenommen.

DRÄS 12 wird dem Bundesministerium der Justiz zum 
Zwecke der gemäß § 342 Abs. 2 HGB erforderlichen 
Bekanntmachung zeitnah vorgelegt.

Die Pressemitteilung des DRSC kann hier eingesehen 
werden.

IDW veröffentlicht IDW ERS IFA 3 zum Ausweis 
von Immobilien
Das IDW hat am 25. Februar 2022 auf die Veröffentlichung 
des IDW ERS IFA 3 Ausweis von Immobilien des Anlage- 
und Umlaufvermögens im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss hingewiesen.

Der von dem Immobilienwirtschaftlichen Fachausschuss 
(IFA) des IDW verabschiedete Entwurf enthält Grundsätze 
zur Abgrenzung zwischen Immobilien des Anlagevermö-
gens und des Umlaufvermögens. Außerdem befasst sich 
der Entwurf mit Fragen des Ausweises von Kosten, die bei 
der Erstellung oder umfassenden Sanierung bzw. Moderni-
sierung von baulichen Anlagen anfallen sowie mit Ausweis-
fragen bezüglich sogenannter Bauvorbereitungskosten. 
Des Weiteren werden Zweifelsfragen zum Ausweis im 
Rahmen der Veräußerung einer Immobilie beantwortet. 

Auf Abweichungen im Vergleich zur Formblattverordnung 
für Wohnungsunternehmen wird ebenfalls eingegangen.

Der IDW RS IFA 3 soll erstmals anzuwenden sein auf Ab-
schlüsse für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 
2022 beginnen. Auch eine vorzeitige Anwendung soll 
zulässig sein.

Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge zum Entwurf 
werden vom IDW bis zum 30. August 2022 erbeten.

Den Entwurf können Sie hier herunterladen.

https://hub.kpmg.de/e3t/Btc/OL+113/c3DYm04/MXg1F4J2qbpVCQcj-5r-jSbW4sKGqD4Fq1rpN39GZCt3q3npV1-WJV7CgTM2W3tyvhD7cdnSxW46_fd72sSgmvW7CBmXT5yZshjVQfjVK3K40wxW9l74p82FNw00W2zdcsV4GTHMlW253Mzq28GJqcW18HKB93rV2L9W35c1tf2R1RCdW7fp27h2q8V_dW5Y0fJQ6wm7FPW63djGl7WS42gW3DqwSS4kBnLjN7n7d33j5vG-W1pgVmJ5TTK32W8LDCV-7CQ20CW3wRSHs1K9p-vW3wJlbb2fGk_1W55PV6t8Vw3QGW3GcyHr1Fw1gxW7DFSkm3_7L6MW33sFSz5j0lhy3gcf1
https://hub.kpmg.de/e3t/Btc/OL+113/c3DYm04/VW_-hl3qXqk2W3dY6Y710mQtJVpK0y34FZKTdM5Y3kQ3q3phV1-WJV7CgDQtW37QCCV4QPdmbVqMt9182Xf49W7F6rwb2syCC2W4TGDDW8B2CdyW9jwvw91PjW9XW2Mr4h_5_jkzZW89p4z07D6X3nW1QWLWH8FWZ56W2gb3lM266sRSW8tMMvX6k1q3sW7K2GtK37KGXDW6yZZk_2RPsKgW8j9gcw8ckSygW4Z2M2v1LDXllW5hsm9H7Dmnd2W1KMl0D7YN1mmW1MBg1H3wr1m0W5F4VvB5HmPhNW78C23g7_KQy8W64lHW898m-xWN6r5wGCL3rfZW2PstxG7pWY0gW8qrVGk7SRWT_W21VZKl3Jjb-PW6PRKxB2GMCQyVzQv_93d9GPWW7zr0st20LYx4W1SZjfN5P3kJc3fhr1
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04 HGB-RECHNUNGSLEGUNG

Bekanntmachung des DRÄS 12 im Bundesanzeiger
Die Bekanntmachung des Deutschen Rechnungslegungs 
Änderungsstandards Nr. 12 (DRÄS 12) durch das Bundes
ministerium der Justiz gemäß § 342 Abs. 2 HGB wurde 
am 7. März 2022 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers 
veröffentlicht. Damit wird mit der ordnungsgemäßen 
Anwendung des DRÄS 12 die Vermutung verbunden, dass 
die die Konzernrechnungslegung betreffenden Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung beachtet wurden.

Der Deutsche Rechnungslegungs Änderungsstandard 
Nr. 12 umfasst im Wesentlichen Anpassungen des DRS 20 
Konzernlagebericht an die durch das FüPoG II geänderte 
Gesetzeslage und einen Hinweis auf die Berichtspflichten 
gemäß Artikel 8 der EU-Taxonomie-Verordnung (siehe 
EAN 5/2022).

Der DRÄS 12 ist im Bundesanzeiger abrufbar.

https://hub.kpmg.de/e3t/Btc/OL+113/c3DYm04/VW3lvv5qyCTwW6dCM5x6VnzwHW1h36Dw4Gmw0QN58csQm3q3phV1-WJV7CgNmxN1ktc7r2VvjGW5tP-p79lK3W1W8WGZQV5CMjkXW84KPHX2cXNxRW22T5Kx87_0tgVBKTfN5fvSVWW1WCLP46plbG3W5lXjld5qhM0GW7yfBdC14bFwDW9gFl1B2hnFYkW5SMvDz1qJNcZW5zV4nN6XJfJkW6MDCPj5GVblFW63_pLB82C_DVW3jMG4F7z1gS8W4-h-bl7QJ7gLVTkBpC6dnmmkVxY72H5T8J46N4ZDXrBk2XJ2VcVwpm2z_krSW2VdBlq49fLj-W7j9_5Z60xc-HW6v9Hjs4PDFDdW1wqYqh5hfFPQW8DMLyZ5MH3v-W6NZQtX3xFDknW28pNqC8Cm_tCW3B1JKr22dF413n3j1
https://hub.kpmg.de/e3t/Btc/OL+113/c3DYm04/VW3lvv5qyCTwW6dCM5x6VnzwHW1h36Dw4Gmw0QN58csP93q3n5V1-WJV7CgDD5W48YPRg50BcxqW1YKb9g6mjtlGV7BBCN8YNkZMW7p9SJ_3ZNXK5W1xYbwP5FQmRbW48Jz3T4pw87rW9bTXbX1z-ksYW3pBBlx6xRRv_W6HST6D46n2p9W6s2x1w7Ny4qfN3F3THKyWjGzW4Fpc9K5CBK_LW67Bq1_6zyfLYW7Bky7l443fr6W5LPPdw1LDdJkW5RlGFG2ZcQ__W6C9Q-j6JHvcMW8nYkH_6KpN7nW6hlFlM5lpJQZW1rf-c27xSSSP2371


11  Accounting News  Ausgabe März 2022
© 2022 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied 
der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English 
Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

05 VERANSTALTUNGEN

Webcast Live: IKS Meet-Up Financial Services

TERMINE / VERANSTALTUNGSORT

Webcast Live

Mittwoch, 23. März 2022, 11.00–13.00 Uhr

Nach den erfolgreichen IKS Meet-Ups von 2021 setzen wir 
die Webcast-Live-Reihe auch in diesem Jahr fort. Wir infor-
mieren über aktuelle Themen zum Internen Kontrollsystem 
im Bereich Financial Services und diskutieren diese mit den 
Teilnehmenden. 

In unserer ersten Veranstaltung in diesem Jahr am 23. März 
2022 möchten wir das IKS aus dem Blickwinkel der Risiko-
kultur beleuchten. Außerdem geben wir aktuelle Einblicke in 
die Entwicklungen zu IKS im ESG-Kontext und zu den 
Benchmarks der IKS-Governance.

Referenten
Markus Weddehage, Partner, Financial Services,  
KPMG, Frankfurt am Main
Daniel Ziegler, Director, Financial Services,  
KPMG, München
Stephan Braun, Senior Manager, Financial Services, 
KPMG, Frankfurt am Main

 

Zielgruppe
Branchenübergreifend inklusive FS Banken, Versicherungen, 
Real Estate und Asset Management

Bereichsleiter:innen, Abteilungsleiter:innen sowie 
Mitarbeiter:innen der Abteilungen Interne Revision, 
Compliance, Risikomanagement, Prozessmanagement, 
Organisation

Ihre Ansprechperson für fachliche Fragen 
Stephan Braun  
T +49 69 9587-4617  
stephanbraun@kpmg.com

Ihre Ansprechperson für organisatorische Fragen 
Michaela Terstesse  
T +49 221 2073-6058  
mterstesse@kpmg.com

Teilnahmegebühr 
Die Teilnahme an dem Webcast ist kostenfrei. Bitte beach-
ten Sie, dass bei einer Einwahl in das deutsche Festnetz 
Gebühren anfallen können.

Anmeldung 
Interne Teilnehmende können sich schon jetzt auf der 
Webcast-Live-Plattform GoToWebinar anmelden.

mailto:stephanbraun%40kpmg.com?subject=
mailto:mterstesse@kpmg.com
https://register.gotowebinar.com/register/6931427275738445579
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05 VERANSTALTUNGEN

Webcast Live: Auf der Zielgeraden zur 
Grundsteuererklärung

TERMINE / VERANSTALTUNGSORT

Webcast Live

Mittwoch, 6. April 2022, 10.00–10.45 Uhr

Für alle Unternehmen mit Immobilienbestand besteht jetzt 
konkreter Handlungsbedarf: Aufgrund der Grundsteuerre-
form müssen im Zeitraum zwischen 1. Juli und 31. Oktober 
2022 die Steuererklärungen abgegeben werden. Nachdem 
die Reform eine Neubewertung inklusive länderspezifischer 
Regelungen zur Folge hatte, ist es nun umso wichtiger, auf 
dem aktuellen Stand zu sein.

In unserem Webcast „Auf der Zielgeraden zur Grundsteuer-
erklärung“ erfahren Sie alles, was Sie über den aktuellen 
Stand wissen müssen. Darüber hinaus geben wir Ihnen 
wertvolle Praxistipps und stellen unsere passgenauen 
IT-Lösungen vor.

Referenten
Jürgen Lindauer, Director, Tax, KPMG, Frankfurt am Main
Christian Stender, Partner, Head of Tax Innovation & 
Technology, KPMG, Düsseldorf

 

Zielgruppe
Alle Branchen inklusive FS – Asset Management, Govern-
ment und Health Care

CFOs, BL/AL Steuern, Immobilienexpert:innen

Ihre Ansprechperson für fachliche Fragen 
Jürgen Lindauer  
T +49 69 9587-4911  
jlindauer@kpmg.com

Ihre Ansprechperson für organisatorische Fragen 
Clarissa Riedel  
T +49 89 9282-6021  
clarissariedel@kpmg.com

Teilnahmegebühr 
Die Teilnahme an dem Webcast ist kostenfrei. Bitte beach-
ten Sie, dass bei einer Einwahl in das deutsche Festnetz 
Gebühren anfallen können.

Anmeldung 
Interne Teilnehmende können sich schon jetzt auf der 
Webcast-Live-Plattform GoToWebinar anmelden.

Alle Seminare und Aktuelles zu den Veranstaltungen finden Sie hier. Auch Anmeldungen sind dort online möglich – 
schnell und unkompliziert.

mailto:jlindauer@kpmg.com
mailto:clarissariedel@kpmg.com
https://register.gotowebinar.com/register/543837564224616720?source=rm
https://home.kpmg/de/de/home/events.html
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06 VERÖFFENTLICHUNGEN

Neu: Zwei Folder zu vorgeschlagenen Kodex-
änderungen und zur virtuellen Hauptversammlung 
Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex hat am 21. Januar 2022 einen Vorschlag 
zur Änderung des Deutschen Corporate Governance Kodex vorgelegt. Der Referentenentwurf für ein Gesetz zur 
virtuellen Hauptversammlung wurde am 10. Februar 2022 vom Bundesjustizministerium veröffentlicht. 

Zu beiden Initiativen hat das Audit 
Committee Institute e. V. Folder 
erstellt, die deren wesentlichen Inhalt 
jeweils zusammenfassen. 

Die Folder sind online abrufbar unter 
https://audit-committee-institute.de/
html/de/folder.html.

Audit Committee
Institute e.V.
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Virtuelle Hauptversammlung – 
Referentenentwurf vorgelegt

Am 10. Februar 2022 hat das Bundesjustizministerium den Referenten-

entwurf für ein Gesetz zur virtuellen Hauptversammlung vorgelegt.1 

Es soll rein virtuelle Hauptversammlungen 

in Aktiengesellschaften, KGaAs, Euro-

päischen Aktiengesellschaften (SE) und 

VVaGs auch nach der Coronapandemie 

dauerhaft ermög lichen. Damit stehen 

 Unternehmen in Zukunft zwei Möglich-

keiten zur Abhaltung von Hauptversamm-

lungen zur Verfügung:

•  die Präsenzveranstaltung, die durch 

elektronische Teilnahme  eines Teils der 

Aktionäre auch als hybride Versamm-

lung abgehalten werden kann, und

•  die rein virtuelle Hauptversammlung.

1 Referentenentwurf des Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen 
von Aktiengesellschaften, online abrufbar unter  
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_ 
virtuelle_Hauptversammlung.pdf;jsessionid=EF35B4427C608A514AD2266A710
2BF88.1_cid289?__blob=publicationFile&v=3

Zusammengestellt von Dr. Astrid Gundel,  
Senior Managerin, Audit Committee Institute e.V. 
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Vorschlag zur Änderung des 
Deutschen Corporate 
 Governance Kodex

Zusammengestellt von Dr. Astrid Gundel,  
Senior Managerin, Audit Committee Institute e.V. 

Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 

Kodex hat am 21. Januar 2022 einen Vorschlag zur Änderung  

des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) vorgelegt.1

Stellungnahmen hierzu kön-

nen bis zum 11. März 2022 

bei der Regierungskommis-

sion abgegeben werden.

Die vorgeschlagenen Ände-

rungen sehen insbesondere 

eine verstärkte Berücksich-

tigung von ökologischen  

und sozialen Belangen bei der 

Leitung und Überwachung 

von Unternehmen vor. 

1 Online abrufbar unter https://www.dcgk.de/de/ 
konsultationen/aktuelle-konsultationen.html
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06 VERÖFFENTLICHUNGEN

An dieser Stelle informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle KPMG-Publikationen  
auf dem Gebiet der handelsrechtlichen und internationalen Rechnungslegung. 

Vor Kurzem in Fachzeitschriften erschienen:

Die aktienrechtliche Prüfung des Vergütungsberichts – 
formelle Prüfung und Umgang mit ungeprüften Inhalten

WPg 5/2022  
Seite 244

Martin Pföhler,  
Ursula Boxberg

Links zu internationalen KPMG-Veröffentlichungen:

 Climate-related risks | Financial reporting impacts Interconnectivity between the financial statements and the 
rest of the annual report on climate-related matters is a key 
concern for investors and regulators. 

Investors are challenging the lack of sufficient disclosure of 
climate-related information in financial statements and are 
seeking greater transparency and clarity.

The 2021 reporting season is an opportunity for companies 
to close this information gap by enhancing their disclosures 
of the impact of climate-related matters.

In this podcast, Reinhard Dotzlaw asks authors of some of 
the most recent articles published on our Climate change 
financial reporting resource centre to each give an insight 
into how you and your company might best tell your story.

 Does an emissions scheme create an obligation? – 
IFRIC meeting

At its February meeting, the IFRS Interpretations 
Committee considered whether a government emissions 
scheme that applies to automotive companies creates an 
obligation that meets the definition of a liability. 

The Committee concluded that a company with negative 
credits does have an obligation, unless accepting 
government sanctions is a realistic alternative. It agreed to 
publish a tentative agenda decision. 

In our latest IFRS Today video, Brian O’Donovan examines 
the implications for any company facing new, climate-
related laws or regulations – especially in determining 
whether an obligation exists.

 Combined and/or carve-out financial statements – 
Our latest guidance

Combined and/or carve-out financial statements are not 
addressed specifically in IFRS Standards, which has caused 
local practices to develop, often through discussions with 
regulators. 

This global diversity in practice means that management 
face unique challenges when preparing combined and/or 
carve-out financial statements and often need to apply 
significant judgement.

To help you address these challenges, our updated guide 
shares our practical experience and observations. It also 
highlights where there is consistency and diversity in 
applying IFRS Standards and the approaches we have seen 
in practice.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/02/ifrstoday-podcast-climate-related-risks-two.html
https://players.brightcove.net/3755095886001/default_default/index.html?videoId=6296780510001
https://players.brightcove.net/3755095886001/default_default/index.html?videoId=6296780510001
https://hub.kpmg.de/praxisleitfaden-zur-erstellung-von-kombinierten-und-carve-out-abschluessen
https://hub.kpmg.de/praxisleitfaden-zur-erstellung-von-kombinierten-und-carve-out-abschluessen
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